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Gastgewerbliche Einzelbewilligungen für kleine Anlässe sind unnötig 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, 
1. die gastgewerbliche Einzelbewilligung für kleinere Veranstaltungen aufzuheben 
2. allenfalls eine vereinfachte Anzeigepflicht an die Gemeinden einzuführen 
Begründung: 
Das Gastgewerbegesetz (BSG Nr. 935.11) schreibt in Artikel 7 Absatz 1 für jede Festwirtschaft eine 
Einzelbewilligung vor.  
Weil viele Festwirtschaften in der Praxis kaum kontrolliert werden, sind die Bewilligungen reine Bü-
rokratie und deshalb unnötig. Das Bewilligungsverfahren hat keinen eigentlichen präventiven Cha-
rakter, es sensibilisiert die Veranstalter einzig auf den sorgfältigen Umgang mit verderblichen Spei-
sen und die Alkoholabgabe an Jugendliche. Das Bewilligungsverfahren verursacht den Vereinen 
vorab Aufwand und Kosten. Eine Meldepflicht, verbunden mit der Abgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen durch die Gemeindebehörde, würde in den meisten Fällen vollauf genügen. Der Regie-
rungsrat kann für Veranstaltungen (beispielsweise ab einer bestimmten geschätzten Grösse) eine 
Bewilligung vorsehen, für landauf, landab übliche Festwirtschaften gehört die Einzelbewilligungs-
pflicht hingegen abgeschafft. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Bei der vorliegenden Motion handelt es sich um eine Motion im abschliessenden Zuständigkeitsbe-
reich des Regierungsrates (Richtlinienmotion). Der Regierungsrat hat bei Richtlinienmotionen einen 
relativ grossen Spielraum hinsichtlich des Grades der Zielerreichung, der einzusetzenden Mittel und 
der weiteren Modalitäten bei der Erfüllung des Auftrages, und die Entscheidverantwortung bleibt 
beim Regierungsrat. 
Festwirtschaften sind gemäss Artikel 7 des Gastgewerbegesetzes (GGG)1 nur bewilligungspflichtig, 
wenn sie unter den Geltungsbereich von Artikel 2 GGG fallen. Mit der Umschreibung des Begriffs 
«gewerbsmässige Tätigkeit» besteht ein Spielraum, um  dem Anliegen der Motion Rechnung zu 

                                                
1
 Gastgewerbegesetz vom 11. November 1993 (GGG, BSG 935.11)  
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tragen. Diese Umschreibung liegt in der Zuständigkeit des Regierungsrats2 bzw. der Verwaltung. 
Deshalb handelt es sich um eine Richtlinienmotion.  
Festwirtschaften benötigen eine Bewilligung aus verschiedenen Gründen, nicht nur wegen der Al-
koholabgabe oder der Hygiene für Lebensmittel. So muss die Nachbarschaft vor unnötigem Lärm 
geschützt werden, der Verkehr inklusive Parkplätze muss geregelt sein und die Gäste müssen Zu-
gang zu Toiletten haben. Veranstaltungen auf dem freien Feld oder im Wald dürfen die Umwelt 
nicht gefährden.  
Im Kanton Bern findet jedes Jahr eine Vielzahl von Anlässen mit einer Festwirtschaft statt. Dank der 
guten Vorbereitung verlaufen diese Anlässe meist ohne grössere Probleme. Die Stadt Bern zum 
Beispiel unterstützt die Veranstaltenden in der Vorbereitung mit verschiedenen Dienstleistungen 
(Angebot Veranstaltungsmanagement). Der Aufwand für die Veranstaltenden ergibt sich in erster 
Linie aus den einzuhaltenden Vorschriften, nicht aus dem Bewilligungsverfahren. Die Gebühren 
sind angemessen und für gemeinnützige Veranstaltungen kann, gestützt auf Artikel 46 GGG, auf 
die Abgabe für den Verkauf von Alkohol verzichtet werden. Gestützt auf diese Überlegungen erach-
tet der Regierungsrat eine Änderung des Gastgewerbegesetzes nicht als angebracht, zumal die 
Bewilligungspflicht auch für gleich lange Spiesse zwischen traditionellem Gastgewerbe und Event-
Veranstaltern sorgt.  
Der Regierungsrat stimmt aber dem Anliegen der Motion insofern zu, dass für kleine Anlässe, die 
unproblematisch für Nachbarschaft und Umwelt sind, auf die Bewilligungs- und Meldepflicht verzich-
tet werden kann. Daher wird der Regierungsrat, zusammen mit den Bewilligungsbehörden, Kriterien 
zur Abgrenzung entwickeln und nötigenfalls die Gastgewerbeverordnung anpassen. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Annahme 
 
Präsident. An dieser Stelle darf ich eine Gruppe auf der Tribüne begrüssen. Es ist eine Schülerde-
legation der Highschool No. 8 aus Kunming in China. Die chinesischen Schülerinnen und Schüler 
besuchen in diesen Tagen ihre Partnerschule des Gymnasiums Interlaken. Heute erfahren sie, wie 
Demokratie in der Schweiz und in einem kantonalen Parlament gelebt wird. Anschliessend werden 
sie Schulbesuche an den Standorten des Gymnasiums Interlaken in Interlaken und Gstaad machen. 
Weiter warten ihnen spannende Aktivitäten wie ein Besuch des Jungfraujochs, eine Schneeschuh-
tour im Saanenland, Besuche bei der UNO und dem Roten Kreuz in Genf und ein Empfang bei der 
FIFA in Nyon. It’s my pleasure to welcome today a delegation from Highschool No.8 in Konming. 
Today you have the opportunity to experience the political work of Swiss democracy in a cantonal 
parliament. We welcome you and wish that you can enjoy your stay with your friends from the Gym-
nasium Interlaken. Welcome. (Applaus) 
Zum weiteren Programm: Wir wollen in einer guten halben Stunde zur Erziehungsdirektion wech-
seln und behandeln jetzt noch sicher ein Geschäft der VOL. Je nachdem, wie schnell wir voran-
kommen, reicht es vielleicht noch für ein zweites. Das heisst, wir gehen jetzt zu Geschäft 39 Motion 
Vogt über. Der Regierungsrat ist bereit, die Motion anzunehmen. Es ist eine Richtlinienmotion mit 
reduzierter Debatte. Ist der Antrag der Regierung im Rat bestritten? – Das ist der Fall. Ich gebe dem 
Motionär das Wort. 
 
Hans Rudolf Vogt, Oberdiessbach (FDP). Ich gebe zuerst meine Interessenbindung bekannt. Ich 
bin Gemeindepräsident in Oberdiessbach. Ich rede hier sowohl als Motionär wie auch als Fraktions-
sprecher. Vorweg danke ich dem Regierungsrat für seine Antwort auf meine Motion, die er zur An-
nahme beantragt. Unsere Gemeindeverwaltung unterstützt die Veranstalter grösserer Anlässe mit 
einem Dienstleistungsangebot, indem man gemeinsame Vorschriften erörtert, die eingehalten wer-
den müssen. Allenfalls macht man gemeinsame Begehungen oder zieht eine Fachstelle bei. Dabei 
geht es um Anlässe mit 1000 oder mehr Besuchern, wie zum Beispiel der Weihnachtsmarkt, eine 
Gewerbeausstellung, ein Openair-Konzert, ein Hallenschwingfest oder das Dorf- und Schülerturnier 
des Fussballklubs. Für solche Veranstaltungen soll es auch weiterhin eine Bewilligungspflicht ähn-
lich wie in der bisherigen Form brauchen.  
In meinem Vorstoss geht es um die zahlreichen kleinen Veranstaltungen, zum Beispiel ein Senio-
renessen, ein Lotto, ein Preisjassen im Altersheim, eine Lesung in der Mediathek oder die Werk-
ausstellung im Primarschulhaus. Diese Anlässe erfordern ebenfalls eine gastgewerbliche Einzelbe-
willigung, damit ein Imbiss und ein Getränk verkauft werden darf. Bei diesen kleinen Veranstaltun-
gen wird für mich mit der Bewilligungspflicht klar über das Ziel hinausgeschossen. Wir beüben die 
                                                
2
 vgl. Art. 1 der Gastgewerbeverordnung vom 13. April 1994 (GGV, BSG 935.111) 
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Veranstalter mit bürokratischem Aufwand. Es leuchtet mir nicht ein, warum solche Veranstaltungen 
eine Pro-forma-Bewilligung brauchen. Die Gemeinde setzt lediglich die Unterschrift auf das Formu-
lar und das Statthalteramt schickt die Bewilligung samt Rechnung. (Der Präsident bittet den Redner, 
zum Schluss zu kommen.) Übrigens erstaunt es mich doch sehr, dass sich der Regierungsstatthal-
ter per Mail gegen den Antrag der Regierung geäussert hat. Ich danke für die Unterstützung, wenn 
Sie bereit sind, den Antrag anzunehmen.  
 
Präsident. Wir kommen zu den Fraktionen. Hier können sich nur die Fraktionen äussern. Ich bitte 
Sie, sich an die Zeitangaben zu halten. – Pardon: Ich muss noch erwähnen, dass wir eine Mitmotio-
närin haben. Sie hat zuerst das Wort. Es handelt sich um Frau Grossrätin Amstutz. Entschuldigen 
Sie bitte. 
 
Madeleine Amstutz, Schwanden-Sigriswil (SVP). Hans Ruedi Vogt hat es bereits gesagt: Wie im 
Titel steht, handelt es sich wirklich um kleine Anlässe. Für den Unihockeyklub oder für einen einfa-
chen Sportverein soll es möglich sein, an einem Spaghetti-Plausch oder einem Ehrungsabend ohne 
Bewilligungsverfahren etwas Kleines zu Essen und zu Trinken zu verkaufen. Auch an einer Vieh-
schau oder sonst an einem kleinen Anlass reicht eine Meldepflicht. Das Gastgewerbegesetz wird 
dabei nicht tangiert und muss trotzdem eingehalten werden. Wir haben schon Motionen und Postu-
late für weniger Bürokratie überwiesen. Hier haben wir ein konkretes Beispiel, das sogar vom Re-
gierungsrat unterstützt wird. Es handelt sich um eine Richtlinienmotion, und ich bitte Sie um ihre 
Zustimmung. 
 
Antonio Bauen, Münsingen (Grüne). Ich glaube, es geht hier um das Augenmass, die Verhält-
nismässigkeit und das Fördern der Vielfalt von Eigeninitiativen und Kreativität. Das wollen wir sicher 
nicht bremsen. Viel besser wäre eine zusätzliche Förderung. Und wir können hier ein Stück Büro-
kratie abbauen. Anderseits haben wir auch den Eindruck, dass Spielräume, die eigentlich vorhan-
den sind, nicht überall ausgenutzt werden. Aber im Sinn der Antwort des Regierungsrats können wir 
das Anliegen sehr unterstützen. Neun Teilnehmer von uns werden den Antrag unterstützen; aber es 
gibt auch eine oder zwei Enthaltungen oder Gegenstimmen. 
 
Erich Feller, Münsingen (BDP). Jede Bewilligung verursacht Aufwand und Kosten bei allen Betei-
ligten. Eine Meldepflicht bei den Gemeinden und die Abgabe der erforderlichen Bestimmungen 
durch die Gemeindebehörden würden nach Meinung der Motionäre genügen. Wofür müssen Bewil-
ligungen erteilt werden? Bei der Ausstellung einer Bewilligung müssen Aspekte wie die Abgabe von 
Alkohol, der Lärmschutz gegenüber Nachbarn, Verkehr und Parkierung, Toilettenanlagen, sowie der 
Schutz der Umwelt deklariert werden. Die Veranstalter müssen die gesetzlichen Bestimmungen alle 
einhalten, auch wenn keine Bewilligung ausgestellt würde. Haben wirklich alle die nötigen Kenntnis-
se dieser Vorschriften? Die Ausstellung einer Bewilligung hat Vor- und Nachteile. Wie werden bei-
spielsweise kleinere Veranstaltungen definiert? Besteht eine Gleichbehandlung oder verläuft die 
Beurteilung in jeder Gemeinde plötzlich anders? Sicher gibt es hier noch verschiedene Fragen zu 
klären. Geht es um Veranstaltungen, die jedes Jahr stattfinden, so ist der Aufwand sehr klein, da die 
Veranstalter den Ablauf kennen und die Grundlagen des Vorjahres nur aktualisieren müssen. Han-
delt es sich aber um neue oder einmalige Veranstaltungen, so wäre eine Bewilligung vielleicht sogar 
empfehlenswert, weil es wichtig ist, dass die Gesuchsteller auch auf die verschiedenen Auflagen, 
die sie einhalten müssen, hingewiesen werden. Es handelt sich hier um ein Anliegen in der Kompe-
tenz des Regierungsrats. Der Regierungsrat ist bereit, für kleinere Anlässe, die für Umwelt und 
Nachbarschaft unproblematisch sind, auf eine Bewilligungs- und Meldepflicht zu verzichten. Er ist 
bereit, zusammen mit den Bewilligungsbehörden Kriterien zur Abgrenzung zu entwickeln und nöti-
genfalls eine Anpassung der Gastgewerbeverordnung vorzunehmen. Eine Anpassung des Geset-
zes erachten wir auch als unnötig. Den Vorschlag des Regierungsrats unterstützen wir aber und 
stimmen somit der Motion mehrheitlich zu. 
 
Lars Guggisberg, Kirchlindach (SVP). Die übertriebene und zunehmende Bürokratie wird auch 
hier im Saal zu Recht immer wieder beklagt. Jetzt haben wir endlich einmal ein konkretes Beispiel 
auf dem Tisch. Es ist nachvollziehbar, wie der Regierungsrat darlegt, dass es für die Durchsetzung 
des Anliegens keine Änderung des Gastgewerbegesetzes braucht. Der Vorschlag des Regierungs-
rats, für kleine Anlässe, die unproblematisch für Nachbarschaft und Umwelt sind, auf die Bewilli-
gungspflicht zu verzichten, wird in der SVP-Fraktion mehrheitlich begrüsst. Sinnvollerweise soll aber 
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eine einfache, simple Meldepflicht damit verbunden werden. Eine kleine Minderheit sieht die heute 
funktionierende Praxis gefährdet und wird die Motion deshalb ablehnen. 
 
Peter Siegenthaler, Thun (SP). Ich könnte es einfach machen und sagen, für uns stimme gerade 
das Gegenteil von dem, was Lars Guggisberg gesagt hat. Die Mehrheit der SP-Fraktion stimmt die-
ser Motion nicht zu. Der Diskussion hier im Saal liegt nach meinem Dafürhalten ein Grundirrtum 
zugrunde. Es ist nicht so, dass die kleinen Veranstaltungen per se die unproblematischen Veran-
staltungen sind. So ist es eben nicht. Für das Kaffeekränzchen und diese Geschichten mag das 
schon gelten. Aber es gibt durchaus Veranstaltungen, die Auswirkungen wie Lärmemissionen auf 
die Nachbarschaft haben. Wir kennen alle Beispiele, wo auch kleinere Veranstaltungen Problem-
veranstaltungen sind. Die grossen Veranstalter, welche weiterhin einer Bewilligungspflicht unterstellt 
werden sollen, sind diejenigen, welche in aller Regel sehr professionell damit umgehen. Deshalb 
brauchen sie die Beratung und Sensibilisierung in dieser Fragestellung auch nicht so sehr wie die 
kleinen Veranstalter.  
Zur Geschichte mit der Liberalisierung und dem Abschaffen von Gesetzen und Vorschriften, lieber 
Lars Guggisberg: Wir haben es beim Taxiwesen erfahren. Dort waren es auch eure Kreise, welche 
dieses Gewerbe völlig liberalisiert hatten. Wenn wir jetzt ernsthaft behaupten wollen, dass dies zu 
einer Verbesserung in diesem Gewerbe geführt haben soll, dann möchte ich euch gerne einmal ins 
kleine Städtchen Thun einladen. Dort schauen wir uns dann im Taxistand die Umgangsformen an 
und wie die Taxifahrer miteinander umgehen. Nicht alles, was dereguliert wird, ist am Schluss so 
segensreich, wie ihr das hier darstellt. Wir möchten diese Regelung so belassen, wie sie ist, weil sie 
sich grosso modo bewährt hat. Wir bitten Sie daher mehrheitlich, diesen Vorstoss abzulehnen. Üb-
rigens ist es ja eine Motion im Zuständigkeitsbereich des Regierungsrats. Man kann daher machen, 
was man will; es ändert nicht wahnsinnig viel. 
 
Präsident. Je nachdem, wie ernst wir genommen werden oder nicht.  
 
Jakob Schwarz, Adelboden (EDU). Ganz grundsätzlich ist die EDU-Fraktion auch für den Bürokra-
tieabbau. Trotzdem kann ich mich ein bisschen dem Votum des Kollegen Siegenthaler anschlies-
sen. Ich war im Gemeinderat und habe Exekutiverfahrungen in einer kleinen Gemeinde. Wir hatten 
genau auch kleinere Veranstaltungen, die plötzlich eine andere Dimension annahmen oder eskalier-
ten, worauf wir sagen mussten: So geht es einfach nicht. Es war von eminenter Wichtigkeit, dass 
wir Auflagen machen und sagen konnten, bestimmte Regeln wären einzuhalten, wenn die Veran-
staltung im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden soll.  
Wir sind in dieser Frage gespalten und bitten den Regierungsrat zu erläutern, was er unter «kleine-
ren Veranstaltungen» versteht. Jassen im «Sääli» oder Altersnachmittag sind für mich sonnenklar, 
aber wo und wie die Abgrenzung gemacht wird, würde uns schon noch interessieren. 
 
Nathan Güntensperger, Biel/Bienne (glp). Die Frage ist – und das hat sich bereits gezeigt –, wo 
der Regierungsrat die Abgrenzung zwischen einem kleinen, unproblematischen Anlass und einem 
grösseren, allenfalls problematischen Anlass trifft. Es ist natürlich so: Wenn man einen kleinen An-
lass mit einer Bewilligungspflicht belegt und dieser dann trotzdem ausartet, ist das Problem nicht 
gelöst. Gleichzeitig müssen sich auch unbewilligte Anlässe an die genau gleichen Gesetze halten, 
wie beispielsweise das Gastgewerbegesetz oder das Lärmschutzgesetz. Man hat letztendlich in 
allen Fällen eine gesetzliche Handhabe, sollte etwas daneben laufen. Unsere Fraktion ist grössten-
teils für diesen Vorstoss. Aber auch wir würden vielleicht noch gerne vom Regierungsrat hören, was 
er genau unter kleinen Anlässen versteht. 
 
Ruedi Löffel-Wenger, Münchenbuchsee (EVP). Der potenzielle Schaden, den der Vorstoss an-
richtet, ist ganz klar grösser als der erhoffte Nutzen, den man daraus ziehen möchte. Die Bürokratie 
wird grösser und nicht kleiner, denn es werden ungleich lange Spiesse, Unklarheiten und Ungerech-
tigkeiten geschaffen. Es wird mehr Fragen und «Stürmereie» geben. Heute haben wir eine klare 
Regelung. Ich bin froh, dass die Fraktionen alle gespalten sind, und ich möchte Sie überzeugen, 
hier nein zu sagen. Es gibt keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung. Seit bald 20 Jah-
ren machen wir vom Blauen Kreuz aus im Auftrag von Kanton und Gemeinden Alkoholtestkäufe im 
Gastgewerbe, im Detailhandel und an Anlässen. Und es ist genau so, wie bereits mehrmals gesagt 
wurde: Grössere Anlässe sind nicht unbedingt problematischer als kleine. Es ist eher so, dass grös-
sere Anlässe professioneller organisiert und besser informiert sind und daher besser funktionieren. 
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Es geht ganz klar um gewerbemässige Anlässe, wo mit Alkohol Geld verdient wird. Jassrunden und 
Kaffeekränzchen fallen nicht darunter. Kleine Anlässe haben es zum Teil nötiger, dass man ihnen 
bei der Bewilligung sagt: Beim Jugendschutz kommt es auf dies an, bei der Hygiene auf das, beim 
Lärm und beim Abfall auf jenes. Wenn wir den Bewilligungsbehörden diese Möglichkeit aus der 
Hand nehmen, machen wir das Problem grösser und nicht kleiner. Man hat auch eine Sanktions-
möglichkeit. Wenn sich die Leute nicht an die Auflagen halten – zum Beispiel beim Jugendschutz, 
der in meinem Fokus steht –, dann kann man beim nächsten Mal die Bewilligung verweigern.  
Es geht nur um gewerbemässige Anlässe, und ich bitte Sie, nichts an der bestehenden Bewilli-
gungspflicht zu ändern. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass sich die Regierungsstatthalter, die 
ganz sicher nicht zu wenig Arbeit haben, so vehement für die bisherige Bewilligungspraxis einset-
zen. Damit gelten für alle die gleichen klaren Regeln und man kann auch sanktionieren, wenn diese 
nicht eingehalten werden. 
 
Andreas Rickenbacher, Volkswirtschaftsdirektor. Zuerst: Es handelt sich klar um eine Richtli-
nienmotion, wie dies bereits gesagt wurde. Selbstverständlich nehmen wir Signale des Parlaments 
ernst. Aber letztlich ist es eine Frage des Vollzugs, und die Verwaltung wird erklären, wie sie das 
machen will. Ein Missverständnis möchte ich ausräumen: Wir finden von der Regierung her auch, 
dass die Bewilligungspflicht richtig ist. Bei grossen Anlässen und bei problematischen Anlässen 
braucht es Bewilligungen. Das wollen wir auch künftig so handhaben, weil dann gewährleistet ist, 
dass die Organisatoren solcher Anlässe bereits im Voraus mit den Regierungstatthalterämtern und 
mit uns zusammenarbeiten müssen. Somit können die Kriterien, die zur Durchführung des Anlasses 
erfüllt sein müssen, festgelegt werden, damit es keine negativen Auswirkungen auf die Bevölkerung 
gibt. Wir wollen die Bewilligungen nicht abschaffen. Aber die Frage wurde aufgeworfen, ob es klei-
nere Anlässe gibt, die regelmässig und unproblematisch durchgeführt werden; Anlässe, die keine 
ökologischen oder anderweitigen negativen Auswirkungen haben und für die ein Kriterienkatalog 
festgelegt werden könnte, der das Verfahren künftig vereinfachen würde. Ich muss die Fragenden 
leider etwas enttäuschen. Ich kann Ihnen heute keine konkreten Beispiele nennen, was für Anlässe 
darunter fallen könnten. Ich kann Ihnen jedoch sagen, dass wir uns mit den betroffenen Kreisen 
zusammensetzen und einen objektiven Kriterienkatalog entwickeln werden, wenn der Vorstoss 
überwiesen wird. Wenn die entsprechenden Kriterien erfüllt wären, könnte man künftig auf ein Be-
willigungsverfahren verzichten. Und sollten bewilligungspflichtige Anlässe zu Problemen führen und 
die Kriterien nicht eingehalten werden, würde die Bewilligungspflicht für die betroffenen Veranstalter 
wieder eingeführt. Sollte der Vorstoss überwiesen werden, plädiere ich für ein pragmatisches Vor-
gehen, das zusammen mit der Verwaltung umgesetzt werden kann. 
 
Präsident. Damit stimmen wir ab. Wer die Richtlinienmotion Vogt annehmen will, stimmt ja, wer sie 
ablehnt, stimmt nein. 
 
Abstimmung 

 

Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 85 

Nein 49 

Enthalten   3 

 

 
Präsident. Sie haben die Motion angenommen. Ich danke dem Volkswirtschaftsdirektor an dieser 
Stelle herzlich, verabschiede ihn und wünsche ihm noch einen guten Tag.  
 


